Satzung

des
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§ 01 Name, Sitz und Geschdftsjahr

1. Der Verein fiihrt den Namen Ball-Sport-Verein Langenselbold 1975,
abgekiirzt: B-S-V 75 und hat seinen Sitz in Langenselbold.
Er wurde am 30. November 1975 gegriindet und ist in das
Vereinsregister beim Amtsgericht Hanau einzutragen.

2.Das Geschdftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 02 Zweck

1. Der Verein hat vornehmlich folgenden Zweck:

a.  Turnen, Sport und Spiel zu pflegen und deren ideellen Charakter

zu wahren,
b.  die sportliche Férderung von Kindern und Jugendlichen und
die Jugendpflege.
2. Der Verein ist Mitglied
a. des Landessportbundes Hessen e.V.
b. der zustdndigen Landesfachverbdnde
c. der zustdndigen Spitzenverbdnde

§ 03  Gemeinniitzigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemein-
niitzige Zwecke im Sinne der Gemeinniitzigkeitsverordnung in der
jeweils giiltigen Fassung. Die Mitglieder seiner Organe arbeiten
ehrenamtlich.

2. Etwaige Uberschiisse diirfen nur fiir satzungsmaBige Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnteile und
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereins.

3. Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den
Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhdltnismaBig
hohe Vergiitungen begiinstigt werden. Fiir das Einbringen der Bei-
trdge kann der dafiir beauftragten Person ein prozentualer An-
teil, der von der Mitgliederversammlung festzusetzen ist, er-
stattet werden.

4. Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mitteln des
Landessportbundes, des zustdndigen Landesfachverbandes oder
einer anderen Einrichtung oder Behérde diirfen nur fiir die vor-
geschriebenen Zwecke verwendet werden.

§ 04 Farben und Auszeichnungen

1. Die Farben des Vereins sind weif - blau - rot.

2. Jedes Mitglied hat das Recht zum Erwerb und zum Tragen
der Vereinsnadel.

3. Als Auszeichnung werden besondere Vereinsnadeln verliehen.

§ 05 Mitgliedschaft
1. Der Verein fiihrt als Mitglieder:
a.  Ordentliche Mitglieder,
b.  jugendliche Mitglieder bis zu 18 Jahren,
c. Ehrenmitglieder.
Stimmberechtigt bei Mitgliederversammlungen sind die
Mitglieder unter a und c.

2. Mitglied des Vereins kann jeder ohne Riicksicht auf Alter,
Beruf, Rasse und Religion werden. Die Anerkennung der Vereins-
satzung ist Voraussetzung fiir einen Beitritt zum Verein.

3. Der Antrag um Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu
erfolgen. Jugendliche im Alter unter 18 Jahren kénnen nur mit
schriftlicher Zustimmung des gesetzlichen Vertreters aufge-
nommen werden.

4. Der Vorstand entscheidet iiber die Aufnahme.

5. Die Mitgliedschaft endet:

a. durch Austritt, der nur schriftlich fiir den SchluB eines
Jjeden Quartals zuldssig und spdtestens sechs Wochen
zuvor zu erkldren ist.

b. durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein
Mitglied 9 Monate mit der Entrichtung der Vereinsbeitrdge
in Verzug ist und trotz erfolgter schriftlicher Mahnung
diese Riickstdnde nicht bezahlt oder sonstige finanzielle
Verpflichtungen dem Verein gegeniiber nicht erfiillt hat.

C. durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis wegen
vereinsschadigendem Verhalten, im besonderen bei grober
MiBachtung der Vereinssatzung oder der Vereinsbeschlisse,
ferner bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb oder auBerhalb
des Vereins.

6. Der AusschluB des Mitgliedes erfolgt nach schriftlich
begriindetem Antrag eines Mitgliedes durch BeschluB des Vor-
standes. Dem Auszuschliefenden ist Gelegenheit zur Stellung-

nahme gegeniiber dem Vorstand zu geben.

Beim Ausscheiden aus dem Verein erlischt jeder Anspruch auf

das Vereinsvermdgen und jedes recht zum Tragen von Vereins-

nadeln. Das ausscheidende Mitglied hat das gesamte in seiner

Verwaltung befindliche Vereinseigentum unverziiglich an den

Vorstand zuriickzugeben. Im Falle des Ausscheidens diirfen

Auszeichnungen, die vom Verein verliehen wurden, nicht weiter

getragen werden.

§ 06 Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder haben folgende Rechte:

a. Benutzung aller Einrichtungen des Vereins.

b. Wahlrecht und das Recht, bei Versammlungen Antrdge und
Vorschldge zu unterbreiten.

§ 07 Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder haben die Pflicht:

a. die Vereinssatzung, die Jugendordnung, die Versammlungs-

beschliisse und die Vorstandsbeschliisse zu beachten,

b. diein der Satzung des Vereins festgelegten Grundsdtze

zu fordern,

die iibernommenen Amter gewissenhaft auszufiihren,

d. mutwillige Beschddigung von Vereinseigentum und fahrldssig
verursachten Verlust von Vereinseigentum zu ersetzen.

§ 08 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind;

1. die Mitgliederversammliung,

2. der Vorstand,

3. die Jugendversammlung.

§ 09  Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen.

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jdhrlich im
ersten Quartal des Kalenderjahres statt.

3. Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung hat spdtestens
eine Woche vorher schriftlich und unter Angabe der Tages-
ordnung zu erfolgen.

4. Die Tagesordnung soll enthalten:

a. Bericht des Vorstandes (Jahresbericht, Kassenbericht,
Berichte der Jugendwarte, Berichte der Sportwarte,
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Berichte der Kassenpriifer),
die Entlastung des Vorstandes,
die Neuwahl des Vorstandes (mit Aushahme des
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Jugendwartes, der Jugendwartin und des Jugendsprechers),

die Wahl von zwei Kassenpriifern,

den Veranstaltungskalender,

den Haushaltsvorschlag,

Antrdge,

h. Verschiedenes.

5. Der Vorsitzende oder sein Vertreter leiten die Versammlung.

6. Uber die Verhandlung hat der Schriftfiihrer eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die vom Leiter der Versammlung und
vom Schriftfiihrer zu unterzeichnen sind. Die gefaften Be-
schliisse sind wortlich in der Niederschrift auf zunehmen.

7. .Zur BeschluBfassung ist die absolute Mehrheit der anwesenden
Mitglieder erforderlich.

8. Satzungsdnderungen kannen nur mit 2/3 Mehrheit der Stimmen
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen
werden.

9. AuBerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt,
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder aus schrift-
lich begriindeten Antrag von mindestens 25 % der Mitglieder.
AuBerordentliche Mitgliederversammlungen stehen die gleichen
Befugnisse zu wie den ordentlichen.

§ 10 Der Vorstand
. Der Vorstand besteht aus:
dem 1. Vorsitzenden
dem 2 Vorsitzenden
dem Kassenwart und dessen Stellvertreter
dem Schriftfihrer und dessen Stellvertreter
dem Obersportwart
der Frauenwartin
dem Pressewart und dessen Stellvertreter
dem Sportwart
der Sportwartin
dem Jugendwart
der Jugendwartin
den drei Beisitzern
Der Jugendsprecher nimmt mit beratender Stimme an den
Sitzungen des Vorstandes teil.
2. Der Vorstand beschlieft iiber die Verteilung einzelner Aufgaben
3. Vorstand im Sinne des Biirgerlichen Gesetzbuches sind:
der 1. Vorsitzende
der 2. Vorsitzende
der Kassenwart
der Schriftfiihrer
Hiervon sind alle einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt.
4. Die Wahl des Vorstandes, mit Ausnahme des Jugendwartes, der
Jugendwartin und des Jugensprechers, die von der Versammlung
bestdtigt werden miissen, erfolgt in jeder dritten ordentlichen
Mitgliederversammlung.
5. Beim Ausscheiden von einzelnen Vorstandsmitgliedern wahrend
der Amtszeit kann sich der Vorstand selbststdndig ergdnzen.
6. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er fiihrt die
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im Rahmen der Satzung gefaBten Beschliisse durch und verwaltet

das Vereinsvermégen. Der Vorstand nimmt die Geschdfte wahr, die
dem Verein durch Gesetz und Verordnung iibergeordneter Stellen
auferlegt werden. Der Vorstand stellt Urkunden iiber Rechtsge-
schdfte aus, die den Verein Dritten gegeniiber binden. Diese

Urkunden miissen unter Anfiihrung des sie betreffenden Beschlusses
durch einen der unter 3. Genannten Vorstandsmitglieder unter-
zeichnet sein und mit dem Vereinssiegel versehen werden.
Verpflichtungen des Vereins haben nur Giiltigkeit, wenn diese
Vorschriften erfiillt sind.

Der Vorstand wird durch den Vorsitzenden einberufen. Die
Einladung muB sdmtlichen Vorstandmitgliedern mindestens drei
Tage vor der Sitzung zugestellt werden.

Die Vorstandmitglieder konnen Antrdge auf Beratung einzelner
Sachgegenstinde stellen.

Der Vorsitzende ist berechtigt, den Vorstand so oft einzuberufen,
als es die Geschdfte des Vereins erfordern. Eine Sitzung

des Vorstandes muB stattfinden, wenn es durch die Hdlfte

der Vortsandsmitglieder verlangt wird. Die Vorstandssitzungen
werden durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter ge-
leitet. Der Vorstand ist beschluffdhig, wenn die Hdlfte der
Vorstandsmitglieder und der Vorsitzende oder dessen Vertreter
Anwesend sind. Die Beschliisse des Vorstandes werden mit ein-
fachen Stimmenmehrheit gefaBt. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.

Die Verhandlungen des Vorstandes werden durch den Schriftfiihrer
aufgenommen. Die Niederschrift muf in der ndchsten Vorstands-
sitzung verlesen und genehmigt werden. Sie ist durch den
Vorsitzenden und den Schriftfiihrer zu unterschreiben.

§ 11 Jugendversammlung

Die Rechte und Pflichten der Mitglieder der Jugendabteilung sind

in der giiltigen Jugendordnung, die von der Jugendversammlung

beschlossen und von der ordentlichen Mitgleiderversammlung
bestdtigt wurde, dokumentiert.

§ 12  Sonderausschiisse und Beirat

1. Der Vorstand kann zur Durchfiihrung bestimmter Aufgaben
Sonderausschiisse einsetzen. Die Sonderausschiisse haben
grundsdtzlich beratende Tdtigkeit.

2. Der Vorstand kann aus verdienten Vereinsmitgliedern einen
Beirat bilden, der ihn bei wichtigen Vereinsangelegenheiten
berat.

3. Sonderausschiisse und Beirat miissen durch die Mitglieder-

versammlung bestdtigt werden.

§ 13 Kassenpriifung

1. Die von der ordentlichen Mitgliederversammlung gewdhlten
Kassenpriifer diirfen nicht dem Vorstand angehéren.

2. Sie kdnnen jederzeit die Kassenpriifung iiberpriifen. Die
Kassenpriifer haben die Pflicht, bei jedem Jahresabschluss
die Kasse zu priifen.

3. Einer der beiden Kassenpriifer kann zweimal hintereinander
gewdhlt werden. Ldnger als zwei Jahre hintereinander darf ein
Kassenpriifer nicht tdtig sein.

§ 14 Datenschutz

1. Der Vorstand darf die personlichen Daten der Mitglieder fiir
eigene Zwecke gemdB den Vorschriften des Bundesdaten-

schutzgesetzes speichern, verdndern und loschen.

2. Die Ubermittlung von gespeicherten Daten innerhalb des
Vereins ist nur an Personen erlaubt, die mit Amtern gemad
dieser Satzung betraut sind und entsprechende Aufgaben
wahrzunehmen haben.

3. Der Verantwortliche darf die notwendigen Daten an ein Bank-
institut ibermitteln, um das Lastschriftverfahren bei Zahl-
lungen an den Verein zu ermaglichen.

4. Von im Verein angestellten und ehrenamtlich tdtigen Person-
nen (Trainer, Ubungsleiter etc.) diirfen Daten der von ihnen
betreuten Mitgliedergruppen iibermittelt werden, soweit
dies fiir die Arbeit erforderlich ist.

5. Adress- und Geburtstagslisten (Name, Anschrift, Telefon,
Geburtstag) diirfen fiir einzelne Gruppen im Verein erstellt
und an alle darin aufgefiihrten Mitglieder iibermittelt werden.

§ 15 Beitrdge

. Der Verein erhebt zur Erfiillung seiner Aufgaben eine Auf-

nahmegebiihr, Beitrdge und fiir besondere Leistungen Gebiihren,
deren Hahe sich nach den Bediirfnissen des Vereins richten und
durch die Mitgliederversammlung festgesetzt werden.

Der Vorstand kann mit Zustimmung der Mitgliederversammlung
bediirftigen Mitgliedern den Beitrag erlassen oder ermdBigen.

2. Alle Mitglieder, die ldnger als 6 Monate mit ihren Ver-
pflichtungen im Riickstand sind, verlieren das Recht zur Teil-
nahme an Vereinsveranstaltungen und zur Ausiibung des
Stimmrechts.

3. Bleibt ein Mitglied mit seiner Zahlung trotz Mahnung ldnger
als 6 Monate im Riickstand, so kann der fdllige Beitrag nebst
den entstandenen Kosten eingezogen werden.

§ 16 Ordnung

1. Die Mitgliederversammlung beschlieft und verdndert mit
absoluter Mehrheit eine Geschdftsordnung des Vereins.

2. AuBerdem sind die Turnier-, Spiel-, und Sportordnungen,
Wettkampfbestimmungen und Schiedsrichterordnungen der
zustdndigen Spitzenverbdnde bzw. Fachverbdnde fiir die
Mitglieder des Vereins verbindlich.

3. Die unter 1. und 2. aufgefiihrten Ordnungen sind nicht
Bestandteil dieser Satzung.

§ 17  Aufldsungsbestimmung

Wenn 50% der Mitglieder die Auflosung des Vereins schriftlich
begriindet beantragen, ist eine Mitgliederversammlung unter
Angabe des 6rundes einzuberufen. Fiir die Auflosung des Vereins
ist eine 9/10 Mehrheit aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder
erforderlich. Im Falle der Vereinsauflosung, Vereinsaufhebung
oder Satzungsdnderung fdllt nach Erfiillung aller Verbindlichkeiten
das vorhandene Vereinsvermégen der Gemeinde Langenselbold

zu mit der MaBgabe, daB es ausschlieflich fiir gemeinniitzige
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Zwecke und fiir die im Verein betriebenen Sportarten verwendet wird.

§ 18 SchluBbestimmung

Diese von der ordentlichen Mitgliederversammlung am 04.12.1977
beschlossene Fassung der Vereinssatzung tritt mit ihrer Eintragung
in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hanau in Kraft.



	Satzung
	1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
	§ 05	Mitgliedschaft
	3. Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung hat spätestens
	5. Beim Ausscheiden von einzelnen Vorstandsmitgliedern während
	Die Rechte und Pflichten der Mitglieder der Jugendabteilung sind
	in der gültigen Jugendordnung, die von der Jugendversammlung
	beschlossen und von der ordentlichen Mitgleiderversammlung
	1. Der Vorstand kann zur Durchführung bestimmter Aufgaben




